
Grundsätze des Handelns in der Stiftung Sicherheit im Sport 

Präambel 
 
Die gesellschaftliche Bedeutung und Funktion von Stiftungen muss sich widerspiegeln in 
einer verantwortungsvollen Ausführung der von den treuhänderisch wirkenden Stiftungsor-
ganen übernommenen Verpflichtungen. 
Die Grundsätze sollen Stiftungsorganen und Stiftungsmitarbeitern/Stiftungsmitarbeiterinnen 
sowie potenziellen Stiftern und Förderern als Orientierung dienen. Insbesondere sollen sie 
das Bewusstsein aller Beteiligten für die Vermeidung von Interessenkonflikten, für die ange-
messene Transparenz bei der Zweckverwirklichung und für die Effizienz der Mittelverwen-
dung schärfen. 
 

1. Zu den handelnden Personen 

Stiftungsorgane und Stiftungsmitarbeiter/innen orientieren sich im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben des Gemeinnützigkeits- und Stiftungsrechts bei ihrer Tätigkeit insbesondere an 
folgenden Grundsätzen: 

1. Sie verstehen sich als Treuhänder des im Stiftungsgeschäft und in der Satzung for-
mulierten Stifterwillens. 

2. Sie sind der Satzung verpflichtet und verwirklichen den Stiftungszweck nach bestem 
Wissen und Gewissen. 

3. Das in ihre Obhut gegebene Vermögen ist in seiner nachhaltigen Ertragsfähigkeit zu 
erhalten. Das Rechnungswesen bildet die wirtschaftliche Lage der Stiftung zeitnah, 
vollständig und sachlich richtig ab. Die Verwaltungsausgaben bewegen sich in einem 
angemessenen Rahmen. 

4. Sie anerkennen Transparenz als Ausdruck der Verantwortung von Stiftungen gegen-
über der Gesellschaft und als ein Mittel zur Vertrauensbildung. Sie stellen daher der 
Öffentlichkeit in geeigneter Weise die wesentlichen inhaltlichen und wirtschaftlichen 
Informationen über die Stiftung (insbesondere über den Stiftungszweck, die Zwecker-
reichung im jeweils abgelaufenen Jahr, die Förderkriterien und die Organmitglieder) 
zur Verfügung. Sie veröffentlichen ihre Bewilligungs- und Entscheidungsbedingun-
gen. Bei Bedarf setzen sie unabhängige Gutachter/innen oder Juroren/Jurorinnen 
ein. Gesetzliche Auskunftspflichten werden rasch und vollständig erfüllt.  

5. Die Mitglieder der Stiftungsorgane handeln informiert, integer und verantwortungsvoll. 
Ehrenamtlich tätige Organmitglieder sind trotz ihrer übrigen Verpflichtungen bereit, 
die erforderliche Zeit und Sorgfalt für die Stiftungsarbeit gemäß Satzung und Ge-
schäftsordnung zur Verfügung zu stellen. Mitglieder von Kontroll- und Beratungsgre-
mien sind grundsätzlich unabhängig von den für die operative Tätigkeit verantwortli-
chen Organen und werden von diesen umfassend und wahrheitsgemäß informiert. 

6. Die Stiftungsorgane sorgen für die regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der 
Stiftungsprogramme, vor allem im Hinblick auf die Verwirklichung des Satzungs-
zwecks, die Effizienz des Mitteleinsatzes und im Hinblick auf das Verhalten gegen-
über Partnerorganisationen, Fördersuchenden sowie der Öffentlichkeit; sie fördern 
entsprechendes Verhalten ihrer Mitarbeiter/innen. 

7. Die Stiftungsorgane fördern den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit 
anderen Stiftungen. 
 



2. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten 

Für Mitglieder der Stiftungsorgane, der Kontroll- und Beratungsgremien und für Stiftungsmit-
arbeiter/innen gilt, dass sich niemand bei seinen Entscheidungen von stiftungsfremden Inte-
ressen leiten lässt.  

 

Beschlossen vom Aufsichtsrat der Stiftung Sicherheit im Sport in seiner Sitzung am 
01.06.2015 


